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der Patient diese Behandlung ausdrück-

lich wünscht [3]. Ein vom Patienten ge-

wünschtes behandlungsfehlerhaftes Vor-

gehen muss ein Arzt ablehnen. Auch eine 

eingehende ärztliche Aufklärung über die 

möglichen Behandlungsfolgen legitimiert 

kein behandlungsfehlerhaftes Vorgehen.

Sind Zähne erhaltungsfähig, liegt ein Be-

handlungsfehler vor, wenn danach ohne 

medizinische Indikation die Extraktion 

durchgeführt wird. Daran ändert eine mög-

liche Zustimmung bzw. Einwilligung des 

Patienten nichts. Allein die Zustimmung 

A K T U E L L E  F R A G E

U N T E R   D E R  L U P E

NEU: PLASMALIQUID
DENTAL-GEL
In Kürze wird ein neues Dentalgel verfügbar sein, das ebenso wie die anderen bereits 
seit fünf Jahren auf dem Markt erhältlichen Produkte der anbietenden Herstellers 
auf einer Plasma Liquid Technologie basiert. Ein Kollege, der das neue Produkt vor-
ab testen konnte, berichtet über seine Anwendungserfahrungen.

In meiner Praxis setzen wir seit ca. 

fünf Jahren REGENO-Plasma Liquid 

Präparate (Nasensprühgel, Mundspül-

lösung, Wundspüllösung) ein und ha-

ben klinisch eine außergewöhnlich 

gute Wirkung der Präparate im Ver-

gleich auch zu Cortisonhaltigen oder 

Chlorhexidinhaltigen wie zu anderen 

marktüblichen Präparaten festgestellt.

Wirkmechanismus
Das neue Dental-Gel beinhaltet wie die 

anderen Plasma Liquid Produkte neben 

dem Träger Wasser Natriumhypochlo-

rit; das Dental-Gel in einer Konzent-

ration von 0,06 Prozent, die anderen 

Produkte mit 0,08 Prozent; alle HNO- 

und Wundprodukte zusätzlich Lithium- 

Magnesium-Natrium-Silikat. Die Salzso-

le wird in einem patentierten Verfahren 

elektrolytisch aufgeladen und hat so-

dann ein Redoxpotential von ca. 850 mV. 

Die Produkte wirken dann physikalisch 

und üben auf Keime einen osmotischen 

oder der Wunsch eines Patienten kann 

die Zahnextraktion grundsätzlich nicht 

indizieren [4]. Das OLG Karlsruhe kam 

in einem Strafverfahren [5] sogar zu dem 

Ergebnis, dass die – von der Patienten-

zustimmung getragene – Extraktion der 

Zähne ohne me- 

dizinische Indika- 

tion eine gefährli-

che Körperverlet-

zung sei (Einstu-

fung der Zange als 

gefährliches Werk-

zeug,[6]).

Fazit
Der Zahnarzt sollte eine dem allgemein 

anerkannten Standard nicht entsprechen-

de Behandlung ablehnen, selbst wenn 

der eindringlich belehrte Patient sie aus-

drücklich wünscht.       
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Druck aus, der die Zellmembran und 

die Strukturen der Keime zerstört. An-

schließend lösen sich die Substanzen in 

Wasser und Salz auf und werden vom 

Körper absorbiert, Ablagerungen und 

Resistenzbildungen entstehen nicht. 

Da Körperzellen Spannungen von über 

1300 mV aushalten, werden diese nicht 

geschädigt. Deshalb bzw. aufgrund ihrer 

Zusammensetzung sind alle Produkte 

auch für Kinder, Schwangere und Dia-

betiker geeignet [1]. Bei allen Produkten 

handelt sich um Medizinprodukte der 

Klasse IIa, die durch das Natriumhypo-

chlorit ihren einen eigenen Geruch und 

Geschmack haben.

Indikationen 
Das neue Dental-Gel verwenden wir 

seit ca. zwei Jahren für professionelle 

Zahnreinigungen und im Bereich paro-

dontologischer Maßnahmen. Es kann 

eingesetzt werden bei der Behandlung 

jedweder Art intraoraler Entzündungs-

prozesse wie Dolor post, Dentitio diffi-

cilis, entzündlicher Mundschleimhaut-

veränderungen, als medikamentöse 

Einlage im Rahmen der endodontischen 

Behandlung etc. Auch bei Kieferhöhlen-

problematiken (Sinusitis, Therapie von 

MAV-Verbindungen nach chirurgischen 

Eingriffen) ist das Dentalgel anwendbar. 

Betrachtet man die zurzeit verfügbaren 

oralen antientzündlichen Präparate und 

deren Anwendungsspektrum, gibt es in 

diesem Bereich keine speziellen Anwen-

dungsgrenzen. In der zahnärztlichen 

Therapie haben die REGENO-Plasma Li-

quid Präparate in meiner Praxis nahezu 

alle vergleichbaren Behandlungsalter-

nativen komplett ersetzt. Die Präparate 

sind sehr gut verträglich und haben eine 

hohe dekontaminierende Wirksamkeit 

verbunden mit einer Vermeidung von 

Resistenzbildungen. 

Für mich als Praktiker sind natürlich 

Studienergebnisse rund um ein Pro-

dukt interessant. Eine In-Vitro-Studie 

hat ergeben, dass das Plasma Liquid 

Nasensprühgel 99,9 Prozent der Coro-

naviren auf der Nasenschleimhaut re-

duziert [2]. Deshalb sind meiner Mei-

nung nach das Nasensprühgel und die 

Mundspüllösung auch von unschätz-

barem Wert für die CORONA-Präven-

tion. Über die Wirkungsweise von Ozon 

oder Natriumhypochlorit (Endodontie) 

gibt es ja bereits weitreichende Litera-

tur. In der Zahnheilkunde wären klini-

sche Untersuchungen zum Dental-Gel 

äußert wünschenswert.

Anwendungserfahrungen
Ich schätze am neuen Dental-Gel be-

sonders seine Konsistenz. Diese ent-

spricht den in der zahnärztlichen Praxis 

bisher angewendeten Präparaten, d.h. 

sie sind in gleicher Weise anzuwenden. 

Dies ist auch für die häusliche Zahn-

pflege von entscheidender Bedeutung.

Das Dental-Gel wird standardmäßig 

aufgetragen bzw. eingebracht, also mit 

Wattestick, Spülkanüle oder Lentulo, je 

nach Anwendungsbereich.

Einfach ist auch, dass die Plasma Liquid 

Produkte wie ihre Alternativprodukte 

anwendbar sind, d.h. in der Regel ist 

auch keine besondere Abrechnungs-

strategie notwendig. Zu beachten ist 

lediglich, dass die Präparate gleich 

den anderen intraoral angewendeten 

antiseptischen Therapeutika nicht ge-

schluckt werden sollten.

Natürlich hatten auch wir Bedenken 

bezüglich des Chlorgeschmackes bzw. 

Geruches. In der praktischen Anwen-

dung stellt dies aber nahezu kein Pro-

blem dar! Als Vorwarnung weisen wir 

die Patienten in der Praxis auf den evtl. 

spürbaren Schwimmbadgeruch/-ge-

schmack hin. Die Compliance der Pa-

tienten ist auf dieses Produkt ebenfalls 

sehr gut!

Wir haben bisher in keinem Fall un-

erwünschte Nebenwirkungen im Zu-

sammenhang mit den REGENO-Plasma 

Liquid Produkten in unserer Praxis fest-

gestellt. Sogar in Problemfällen der Pa-

rodontologie konnten Patienten durch 

regelmäßige häusliche Anwendung der 

Mundspüllösungen außergewöhnliche 

Effekte erzielen. Insgesamt habe ich her-

vorragende Anwendungserfahrungen. 

Im Vergleich zu Alternativpräparaten wie 

z.B. Chlorhexidin würde ich die Wirk-

samkeit des Dental-Gels auf einer Ska-

la von eins bis fünf mit eins (gleich sehr 

gut) bewerten.

Fazit 
Würde ich das Dental-Gel Kollegen 

weiterempfehlen? Auf Grundlage un-

seres heutigen Wissensstandes unein-

geschränkt ja. Die hervorragende de-

kontaminierende Wirkung (fungizid, 

bakterizid und viruzid) verbunden mit 

der gewebereinigenden Wirkung des Na-

triumhypochlorits in geringer Konzent-

ration haben uns überzeugt. 

Wir selbst bevorraten die anderen REGE-

NO Plasma Liquid Präparate bereits in 

der Weise, als dass wir sie über unseren 

Prophylaxeshop in der Praxis verkaufen. 

Da die Präparate aber auch rezeptierbar 

(Privatrezept) sind, erhalten unsere Pati-

enten über die Apotheken ebenfalls Zu-

gang zu den Plasmaliquid Produkten. 
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